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1. Rechte des Arbeitnehmers im vorläufigen Insolvenzverfahren 
 
Ist ein Arbeitgeber zahlungsunfähig geworden oder - als juristische Person - überschuldet, so 
kann auf seinen Antrag oder auf Antrag eines seiner Gläubiger vom Amtsgericht das 
Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet werden. Die Insolvenzordnung sieht für die 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen der Insolvenz bestimmte Modifikationen gegenüber den 
sonstigen arbeitsrechtlichen Regelungen vor. Im Fall Arcandor wurde  beispielsweise ein 
Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Vom Insolvenzgericht wird dann 
ein vorläufiger Verwalter, der in der Regel auch zum „endgültigen“ Verwalter bestellt wird, zur 
Sicherung der Insolvenzmasse  bestimmt, dem die Verfügungsbefugnis über das 
Unternehmen übertragen wird. Der Arbeitgeber kann daher nur rechtsgestaltende 
Erklärungen mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters abgeben. Grundsätzlich 
hat weder das vorläufige Insolvenzverfahren noch dessen Eröffnung Auswirkungen auf den 
Bestand des Arbeitsverhältnisses. 
 
Nach Eröffnung des Inso-Verfahrens tritt der Insolvenzverwalter an die Stelle des 
Arbeitgebers. Eine Kündigung ist im Insolvenzverfahren nur nach den allgemeinen 
Vorschriften möglich, wobei die Eröffnung des Verfahrens kein außerordentlicher 
Kündigungsgrund ist. Der allgemeine und besondere Kündigungsschutz gilt auch im 
Insolvenzverfahren. Ansprüche der Arbeitnehmer bleiben bis zum Ablauf der 
Kündigungsfristen bestehen. Tarifverträge gelten fort. Sie können durch den Verwalter nicht 
gekündigt werden. 
 
 
2. Werden rückständige Lohnforderungen noch bezahlt? 
 
Rückständige Arbeitnehmerforderungen vor Insolvenzeröffnung sind nach der InsO keine 
bevorrechtigten Forderungen, sondern einfache Insolvenzforderungen. Verlangt der 
Verwalter aber die Erfüllung des Arbeitsvertrages, sind die Arbeitnehmerforderungen ab 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens Masseforderungen.  
 
Beispiel 1: Das Unternehmen hat am 9.6.09 den Insolvenzantrag gestellt. Über die 
Eröffnung des Verfahrens ist noch nicht entschieden, was in der Regel 2-3 Monate dauert 
(siehe Quimonda). Lohnrückstände bestehen nicht. Der vorläufige Verwalter führt das 
Unternehmen über 10 Wochen fort und beschäftigt während dieser Zeit die Arbeitnehmer 
weiter. Nach 10 Wochen wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Für den Zeitraum der 
vorläufigen Verwaltung von 10 Wochen wird von der Bundesanstalt für Arbeit Insolvenzgeld 
an die Arbeitnehmer gezahlt. Der vorläufige Verwalter hat die Arbeitsleistung der 
Beschäftigten 10 Wochen in Anspruch genommen. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
gelten die Lohnansprüche der Arbeitnehmer für die Zeit der vorläufigen Verwaltung (10 
Wochen) als Masseforderungen.  
 
Beispiel 2: Mitarbeiter A hat noch keinen Lohn und/oder Auszahlung seiner Überstunden für 
den Monat Mai 2009 erhalten. Das Inso-Verfahren wird erst am 1.10.2009 eröffnet. Der Lohn 
und/oder die Überstunden für Mai 2009 oder sonst per Mai fällige Vergütungen sind als 
Insolvenzforderungen zur Insolvenztabelle über den Verwalter mittels Vordruck, der 
übersandt wird, anzumelden.  
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3. Wie läuft ein Insolvenzverfahren ab? 

 
Nach der Insolvenzordnung (InsO) ist die gemeinschaftliche gleichmäßige 
Gläubigerbefriedigung das Ziel des Insolvenzverfahrens. Grundsätzlich geht die InsO von 
der vollständigen Liquidation des Unternehmens aus. Jedoch gewinnt die Sanierung immer 
mehr an Bedeutung. Es wurden zahlreiche Instrumentarien geschaffen, um statt der 
Zerschlagung eine erfolgreiche Unternehmenssanierung zu ermöglichen. Im Vordergrund 
steht der Insolvenzplan. Bei der Ausarbeitung des Insolvenzplans sind die Beteiligten in der 
Gestaltung frei. Die Gläubiger müssen nicht mit einer vorgegebenen Quote befriedigt 
werden. Die Eröffnung des Verfahrens ist schon möglich, wenn die Massekosten 
(Verwaltervergütung, Gerichtskosten) gedeckt sind. Als Insolvenzgrund kommt neben der 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung auch die drohende Zahlungsunfähigkeit in Frage. 
Drohende Zahlungsunfähigkeit ist gegeben, wenn das Unternehmen die bestehenden, aber 
noch nicht fälligen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit voraussichtlich nicht erfüllen kann. Die 
Zahlungsunfähigkeit muss wahrscheinlicher sein als deren Vermeidung. Das 
Insolvenzverfahren kann eröffnet werden, wenn die Gerichtskosten, die Kosten für den 
Verwalter und den Gläubigerausschuss bis zum ersten Gerichtstermin gedeckt sind. 
 
 
4. Was bedeutet ein Insolvenzplanverfahren? 

 
Der Insolvenzplan ist das Instrumentarium zur Sanierung des Unternehmens im 
Insolvenzverfahren. Im Insolvenzplan kann die Befriedigung der Gläubiger, die Verwertung 
der Masse und deren Verteilung an die Beteiligten sowie die Haftung des Unternehmens 
nach Beendigung des Verfahrens abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen geregelt 
werden. In einem Insolvenzplan kann die bestmögliche Verwertung der Masse vereinbart 
werden. Es kann die Übertragung des Unternehmens auf einen Dritten und die 
Gläubigerbefriedigung aus dem Verkaufserlös oder aus den Überschüssen des 
übertragenen Unternehmens beschlossen werden. Schließlich kann das Unternehmen 
saniert und die Gläubiger können aus künftigen Überschüssen befriedigt werden. Alle 
vorbezeichneten Gestaltungsmöglichkeiten werden dadurch beschränkt, dass die 
Planbeteiligten nicht schlechter gestellt werden dürfen, als sie bei Durchführung des 
Insolvenzverfahrens stehen würden. Das Insolvenzgericht prüft zunächst die Zulässigkeit 
des Insolvenzplans. Geprüft wird der Plan auf Schlüssigkeit und Durchführbarkeit. Ist davon 
auszugehen, dass der Plan von den Gläubigern nicht gebilligt wird, weist das Gericht den 
Plan durch Beschluss zurück. Anderenfalls wird der Plan an die Beteiligten weitergeleitet 
(Gläubiger, Betriebsrat, Unternehmen). In dem Verfahren zur Aufstellung und Annahme 
eines Insolvenzplans sind zunächst Gläubigergruppen zu bilden. Den einzelnen 
Gläubigergruppen können unterschiedliche Quoten angeboten werden. Innerhalb einer 
Gruppe muss allen Gläubigern die gleiche Quote angeboten werden. Über die Annahme des 
Plans wird dann in einem gesondert zu bestimmenden Erörterungs- und Abstimmungstermin 
in den einzelnen Gruppen abgestimmt. Der Plan ist angenommen, wenn in den Gruppen 
eine Summen- und Kopfmehrheit von 50 % erreicht wird. Wird in einer Gruppe die 
erforderliche Mehrheit nicht erreicht, kann das Insolvenzgericht die fehlende Zustimmung 
ersetzen, wenn die betroffenen Gläubiger nicht schlechter gestellt werden, als sie bei 
Durchführung des Insolvenzverfahrens stehen würden. 
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5. Kann ein Beschäftigter am Berichtstermin und an der Gläubigerversammlung 

teilnehmen? 
 

Immer dann, wenn der Beschäftigte eine fällige, aber nicht bezahlte Forderung gegen das 
Unternehmen hat und er Gläubiger ist. Die Aufgabe des Insolvenzverwalters ist es, im 
Berichtstermin die wirtschaftliche Lage des Schuldners und ihre Ursachen zu erläutern. Es 
müssen Ausführungen dazu gemacht werden, ob das Unternehmen vollständig oder 
teilweise erhalten, saniert oder fortgeführt werden kann. Zentrale Frage ist auch, ob sich die 
Aufstellung eines Insolvenzplans empfiehlt. Im Anschluss an den Bericht hat die 
Gläubigerversammlung darüber zu entscheiden, welche der vorgeschlagenen Möglichkeiten 
durchgeführt werden sollen. Grundsätzlich hat der Insolvenzverwalter, wenn die Beschlüsse 
der Gläubigerversammlung nicht entgegenstehen, die Insolvenzmasse nach dem 
Berichtstermin unverzüglich zu verwerten. Die Gläubiger können dennoch frei entscheiden, 
ob und wie lange das Unternehmen fortgeführt werden soll, Sanierungsbemühungen 
unternommen werden oder ob ein Insolvenzplan erstellt wird. 
 
 
6. Was sind Massegläubiger und Insolvenzgläubiger? 
 
Die Inhaber von Masseforderungen sind im Insolvenzverfahren vor allen anderen Gläubigern 
in voller Höhe aus der Masse zu befriedigen. Masseverbindlichkeiten entstehen nach 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Handlungen des Insolvenzverwalters. Zum Beispiel 
entstehen Masseverbindlichkeiten, wenn der Verwalter mit neuen Arbeitnehmern Verträge 
abschließt. Masseverbindlichkeiten können auch in sonstiger Weise durch die Verwaltung, 
Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse begründet werden. Verlangt der Verwalter 
die Erfüllung eines Vertrages nach Eröffnung des Verfahrens oder nimmt er nach Eröffnung 
des Verfahrens Leistungen in Anspruch, entstehen ebenfalls Masseforderungen.  
 
Beispiel: Arbeitnehmer A, dem der Insolvenzverwalter sofort gekündigt hat, muss noch nach 
Eröffnung des Inso- Verfahrens bis zum Ablauf der Kündigungsfrist Arbeitsleistungen 
erbringen. Er ist dann Massegläubiger. 
 
Insolvenzforderungen sind solche Forderungen, die im Zeitpunkt der Eröffnung bereits 
bestanden und vom Unternehmen begründet wurden. Hierunter fallen auch die vor Eröffnung 
rückständigen Arbeitnehmerforderungen. Die Insolvenzgläubiger werden erst befriedigt, 
wenn die Massegläubiger voll befriedigt wurden. Sie erhalten in der Regel nur eine anteilige 
Befriedigung ihrer Forderung. Die Insolvenzgläubiger haben ihre Forderungen innerhalb 
einer vom Insolvenzgericht festzusetzenden Frist bei dem Insolvenzverwalter anzumelden.  
 
 
7. Entstehen Arbeitnehmerforderungen auch nach Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens? 
 

Der Insolvenzverwalter kann nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens das Unternehmen 
weiterführen. Dies wird in der Regel nur möglich sein, wenn er die Dienste von Angestellten, 
Arbeitern und unabhängig Beschäftigten weiter in Anspruch nimmt. Daraus entstehen der 
Masse Forderungen. Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis sind Lohn, Gehalt, Provisionen, 
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Zuschläge, Urlaubsgelder, Spesengelder und sonstige Vergütungen. 
 
Arbeitnehmerforderungen können im Insolvenzverfahren entstehen, wenn der 
Insolvenzverwalter den Betrieb fortführt, einzelne Arbeitnehmer mit Abwicklungsarbeiten 
betraut oder die Arbeitsverhältnisse bis zum Ablauf der Kündigungsfrist des § 113 InsO noch 
fortbestehen. Arbeitnehmer im Sinne der Insolvenzordnung sind die abhängig beschäftigten 
Mitarbeiter (Auszubildende, Arbeiter und Angestellte). Dazu gehören auch 
Heimarbeitsverhältnisse. Der Insolvenzverwalter kann auch Freiberufler für die Masse 
beschäftigen. Aus diesen Dienstverhältnissen können ebenfalls Forderungen entstehen 
 
 
8. Kann das Arbeitsverhältnis nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorzeitig 

beendet werden? 
 

Beispiel: Der Insolvenzverwalter kündigt einem Arbeitnehmer ordentlich mit einer Frist von 
drei Monaten zum Monatsende (§ 113 Abs. 1 InsO). Dies darf der Verwalter. Der 
Arbeitnehmer arbeitet bis zum Ablauf der Kündigungsfrist ( 3 Monate) weiter im 
Unternehmen. Lohnrückstände aus der Zeit vor Insolvenzeröffnung bestehen nicht. Das 
Arbeitsverhältnis bestand im Zeitpunkt der Kündigung fünfzehn Jahre. Das Unternehmen 
hätte gemäß § 622 Abs. 2 Nr. 6 BGB außerhalb des Insolvenzverfahrens mit einer Frist von 
sechs Monaten kündigen können. Da der Insolvenzverwalter die Leistung des Arbeitnehmers 
nach Eröffnung des Verfahrens in Anspruch genommen hat, ist die Lohnforderung des 
Arbeitnehmers bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Masseforderung gemäß 
§55 Abs. 1 InsO. Das Arbeitsverhältnis ist durch die Kündigung des Insolvenzverwalters drei 
Monate früher beendet worden, als es bei einer Kündigung durch das insolvente 
Unternehmen beendet worden wäre. 
 
Im Beispielsfall wirkt sich die im Insolvenzverfahren geltende kürzere Kündigungsfrist zum 
Nachteil des Arbeitnehmers aus. Um diesen Nachteil auszugleichen, kann der Arbeitnehmer 
Schadensersatz für den Zeitraum ab der tatsächlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
bis zum Ablauf der außerhalb des Insolvenzverfahrens maßgeblichen Kündigungsfrist 
verlangen. Der Anspruch besteht hier für die drei Monate nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. Grundsätzlich kann der Arbeitnehmer in Höhe des Nettogehalts 
Schadensersatz verlangen. Der Schadensersatzanspruch ist eine Insolvenzforderung. Einen 
eventuellen anderweitigen Verdienst muss er sich anrechnen lassen. Wenn der 
Arbeitnehmer vom Insolvenzverwalter im vorgenannten Beispiel mit sofortiger Wirkung von 
der Arbeit freigestellt wird, hat der Arbeitnehmer bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eine Masseforderung. Für die drei Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der 
Arbeitnehmer den Schadensersatzanspruch. 
 
 
9. Geht die Betriebliche Altersversorgung verloren? 

 
Im Falle der Insolvenzeröffnung stehen Betriebsrentner und Rentenanwartschaftsberechtigte 
nicht schutzlos da. Vielmehr gibt es eine gesetzliche Insolvenzsicherung. Träger ist der 
Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) mit Sitz in Köln. Versorgungsempfänger und ihre 
Hinterbliebenen, deren Ansprüche aus einer unmittelbaren Versorgungszusage des 
Unternehmens nicht erfüllt werden, weil über das Vermögen des Unternehmens das 
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Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, haben gegen den PSV einen Anspruch in Höhe der 
Leistung, die das Unternehmen  aufgrund der Versorgungszusage zu erbringen hätte, wenn 
das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden wäre. Dies gilt entsprechend, wenn Leistungen 
aus einer Direktversicherung nicht gezahlt werden, weil das Unternehmen die Ansprüche 
aus dem Versicherungsvertrag abgetreten oder beliehen hat. Eine Insolvenzsicherung 
besteht auch, wenn eine Unterstützungskasse die nach ihrer Versorgungsregelung 
vorgesehene Versorgung nicht erbringt.  Der Eröffnung des Insolvenzverfahrens stehen die 
Abweisung des Insolvenzantrages mangels Masse, der außergerichtliche Vergleich, dem der 
Pensionssicherungsverein zustimmt, und die Einstellung des Betriebs gleich. 
 
Arbeitnehmer, die bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder den gleichstehenden 
Ereignissen eine unverfallbare Versorgungsanwartschaft haben, erhalten bei Eintritt des 
Versorgungsfalles einen Anspruch gegen den PSV, wenn die Anwartschaft auf einer 
unmittelbaren Versorgungszusage des Unternehmens oder auf einer Direktversicherung 
beruht und der Arbeitnehmer hinsichtlich der Leistungen des Versicherers widerruflich 
bezugsberechtigt ist oder die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag durch das 
Unternehmen beliehen oder an Dritte abgetreten sind.  
 
In einem Insolvenzplan, der die Fortführung des Unternehmens vorsieht, kann für den Träger 
der Insolvenzsicherung eine besondere Gruppe gebildet werden. Sofern im Insolvenzplan 
nichts anderes vorgesehen ist, kann, wenn innerhalb von drei Jahren nach Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens ein neuer Insolvenzantrag gestellt wird, der PSV in dem neuen 
Verfahren als Insolvenzgläubiger Erstattung der von ihm erbrachten Leistungen verlangen. 
Der Insolvenzverwalter muss dem PSV die Eröffnung des Insolvenzverfahrens sowie die 
Personalien der Versorgungsempfänger und Anwartschaftsberechtigten und die Höhe ihrer 
Ansprüche mitteilen. 
 
 
10. Wann erhalte ich Insolvenzgeld? 

 
Das Insolvenzgeld ist eine Lohnersatzleistung der Bundesanstalt für Arbeit. Es wird auf 
Antrag lohnsteuerfrei in Höhe des Nettolohnes gezahlt. Die Sozialversicherungsbeiträge 
werden von der Bundesanstalt für Arbeit gezahlt. Der Insolvenzverwalter hat die Ansprüche 
der Arbeitnehmer zu errechnen und zu bescheinigen. Verpfändungen, Pfändungen oder 
Abtretungen sind zu berücksichtigen. Sonderzahlungen, wie z. B. Weihnachtsgeld, 13. und 
14. Monatsgehalt, sind insoweit zu berücksichtigen, als sie in dem Zeitraum, für den 
Insolvenzgeld gezahlt wird, entstanden sind. 
 
Der Antrag auf Zahlung des Insolvenzgeldes kann erst nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens oder Abweisung des Antrages mangels Masse gestellt werden, 
spätestens aber innerhalb von zwei Monaten ab Insolvenzeröffnung (Ausschlussfrist). Um 
die Zwischenzeit bis zur Antragstellung zu überbrücken, besteht die Möglichkeit, das 
Insolvenzgeld durch einen Dritten, in der Regel eine Bank, vorzufinanzieren. Der 
finanzierende Dritte kann den Arbeitnehmern die Lohnforderungen, für die ein Anspruch auf 
Zahlung des Insolvenzgeldes besteht, abkaufen und die Forderungen an sich abtreten 
lassen. Die Arbeitnehmer haften nicht für die Werthaltigkeit ihrer Forderungen. Die 
Vorfinanzierung ist nur wirksam, wenn ernsthafte Sanierungsbemühungen unternommen 
werden.  
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Für den Antrag sollen die Formulare der Bundesanstalt für Arbeit verwendet werden. Der 
Anspruch besteht bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens, bei Abweisung mangels Masse, 
bei vollständiger Einstellung der Betriebstätigkeit und offensichtlicher Masselosigkeit. Ein 
Anspruch der Arbeitnehmer besteht für die letzten der Insolvenzeröffnung vorausgehenden 
drei Monate, nicht für den Tag der Insolvenzeröffnung selbst. Der Anspruch auf Zahlung 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Arbeitnehmer vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens verstirbt. Wurde der Antrag auf Eröffnung mangels Masse abgewiesen 
und hat der Arbeitnehmer in Unkenntnis der Abweisung weitergearbeitet, so wird für die 
letzten dem Tag der Kenntnisnahme vorausgehenden drei Monate das Insolvenzgeld 
gezahlt. 
 
 
11. Was bedeuten Beendigungs- und Änderungskündigung in der Insolvenz? 

 
Auch im Insolvenzverfahren können Arbeitsverhältnisse nur aufgelöst werden, wenn ein 
Kündigungsgrund besteht. Eine Kündigung ist daher nur aus betriebs-, verhaltens- oder 
personenbedingten Gründen zulässig. 
 
Eine Beendigungskündigung kommt insbesondere dann in Frage, wenn der 
Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb des insolventen Unternehmens ganz oder teilweise 
einstellt. Im Falle der vollständigen Betriebseinstellung können alle Dienstverhältnisse 
wirksam gekündigt werden. Kündigt der Insolvenzverwalter hingegen nur einzelnen 
Arbeitnehmern, weil der Geschäftsbetrieb teilweise oder nach und nach eingestellt wird, 
genießen die Arbeitnehmer bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen allgemeinen 
Kündigungsschutz. Die Kündigungen sind u.a. darauf zu überprüfen, ob der Verwalter die 
Grundsätze der sozialen Auswahl beachtet hat. 
 
Vor dem Ausspruch einer betriebsbedingten Kündigung hat der Insolvenzverwalter bezogen 
auf den gesamten Betrieb die Sozialauswahl zu treffen. Das ist auch dann der Fall, wenn ein 
Betriebsteil veräußert wird.  
 
Eine Änderungskündigung liegt vor, wenn der Insolvenzverwalter das Arbeitsverhältnis 
kündigt und im Zusammenhang mit der Kündigung die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
zu geänderten Arbeitsbedingungen anbietet. Die Änderungskündigung hat gegenüber der 
Beendigungskündigung Vorrang. Vor Ausspruch einer Beendigungskündigung muss dem 
Arbeitnehmer daher regelmäßig die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung zu schlechteren 
Arbeitsbedingungen angeboten werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kündigung 
und das Angebot eines geänderten Arbeitsverhältnisses miteinander zu verbinden. Der 
Arbeitnehmer kann eine Änderungskündigung unter dem Vorbehalt annehmen, dass die 
Kündigung nicht sozial ungerechtfertigt ist, und Kündigungsschutzklage erheben. Bei einer 
ordentlichen Änderungskündigung muss der Vorbehalt gegenüber dem Insolvenzverwalter 
innerhalb der Kündigungsfrist, spätestens binnen drei Wochen, erklärt werden. Wenn der 
Arbeitnehmer die Vertragsänderung unter Vorbehalt angenommen hat, besteht das 
Arbeitsverhältnis fort. 
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12. Muss der Betriebsrat bei beabsichtigter betriebsbedingter Kündigung angehört 
werden? 

 
Der Insolvenzverwalter muss den Betriebsrat vor jeder ordentlichen, außerordentlichen oder 
Änderungskündigung anhören. Bei leitenden Angestellten muss der Betriebsrat nicht 
angehört werden, sondern, wenn gewählt der Sprecherausschuss. Hier besteht nur ein 
Informationsrecht des Betriebsrats. 
 
 
13. Kann auch außerordentlich gekündigt werden? 

 
Nach der InsO ist die Kündigung im Insolvenzverfahren grundsätzlich nur fristgerecht 
möglich. Die Insolvenzeröffnung ist kein außerordentlicher Kündigungsgrund. Daher kann im 
Insolvenzverfahren nur fristlos gekündigt werden, wenn ein sonstiger wichtiger Grund gemäß 
§ 626 BGB (z.B. Diebstahl) vorliegt. Kein wichtiger Grund zur Kündigung ist gegeben, wenn 
die Masse nicht ausreicht, um die Arbeitnehmerforderungen auszugleichen. Gemäß § 626 
Abs. 2 BGB ist die Kündigung nur innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von den für die 
Kündigung maßgebenden Tatsachen möglich. 
 
 
14. Wer genießt besonderen Kündigungsschutz? 

 
a) Betriebsrat 
Die Mitglieder eines Betriebsrats und anderer Betriebsverfassungsorgane unterliegen dem 
besonderen Kündigungsschutz, so dass jede ordentliche Kündigung, Teilkündigung, 
Änderungskündigung und eine Massenänderungskündigung grundsätzlich unzulässig ist. 
Dies gilt grundsätzlich auch in der Insolvenz.  
 
b) Schwangere 
Das Kündigungsverbot während einer Schwangerschaft bzw. Zeiten des Mutterschutzes 
nach § 9 MuSchG gilt auch im Insolvenzverfahren. Das Kündigungsverbot wirkt absolut, das 
heißt jede Kündigung, sei es eine ordentliche, außerordentliche oder Änderungskündigung, 
ist nichtig, sofern dies innerhalb der dreiwöchigen Klagefrist durch Kündigungsschutzklage 
geltend gemacht wird. Dem Abschluss eines Aufhebungsvertrags steht § 9 MuSchG jedoch 
nicht entgegen 
 
c) Sonderkündigungsschutz nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
Während der Elternzeit darf das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt werden (§ 18 Abs. 1 S. 1 
BEEG). Das Kündigungsverbot gilt auch im Insolvenzverfahren und bezieht sich auf alle 
Kündigungen. Kündigungsschutz besteht auch, wenn der Arbeitnehmer während der 
Elternzeit Teilzeitarbeit leistet. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer die Elternzeit 
nicht nimmt, jedoch einen Anspruch auf. Elternzeit hat. Die für den Arbeitsschutz zuständige 
oberste Landesbehörde kann in besonderen Fällen ausnahmsweise eine Kündigung für 
zulässig erklären. 
 
d) Schwerbehinderte 
Einem schwerbehinderten Arbeitnehmer kann gemäß § 85 SGB IX nur dann wirksam 
gekündigt werden, wenn die Zustimmung vom Integrationsamt erteilt wurde. Eine ohne die 



Insolvenz und Krise - Rechte der Beschäftigten Seite 9 von 11 
06.07.2009 

Zustimmung ausgesprochene Kündigung ist nichtig.  
 
 
15. Welcher Rechtsschutz besteht bei einer Kündigung? 

 
Die Kündigungsschutzklage ist beim Arbeitsgericht innerhalb von drei Wochen nach Zugang 
der Kündigung einzureichen. Dies gilt auch, wenn nicht die Sozialwidrigkeit der Kündigung 
geltend gemacht wird. Es sind daher alle Nichtigkeitsgründe (z. B. Verletzung der 
Beteiligungsrechte des Betriebsrats, Fehler im Massenentlassungsverfahren, Unwirksamkeit 
der Kündigung wegen Betriebsübergangs) innerhalb der Klagefrist im arbeitsgerichtlichen 
Verfahren vorzubringen. Danach ist der klagende Arbeitnehmer mit dem Vortrag von 
Unwirksamkeitsgründen ausgeschlossen.  
 
Tipp: Sie sollten jede Kündigung überprüfen lassen. 
 
 
16. Besteht ein Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses bei einer 

Betriebsveräußerung? 
 

Veräußert der Insolvenzverwalter während des Inso- Verfahrens den Betrieb, so gehen die 
Arbeitsverhältnisse grundsätzlich auf den neuen Erwerber mit über. Den Arbeitnehmern darf 
von dem Betriebserwerber nicht wegen des Betriebsüberganges gekündigt werden. Der 
Erwerber tritt in die Stellung des Veräußerers ein. Eine Betriebsveräußerung liegt vor, wenn 
ein Betrieb im Ganzen oder ein Betriebsteil auf einen neuen Betriebsinhaber durch 
Rechtsgeschäft (z.B. Verkauf) übergeht. Will der Erwerber aus Rationalisierungsgründen 
einzelnen Arbeitnehmern kündigen, so muss er die Grundsätze der sozialen Auswahl 
beachten. 
 
Durch die Regelungen der InsO ist es möglich, dass die notwendigen Betriebsänderungen 
erst von dem Erwerber durchgeführt werden. Der Insolvenzverwalter kann diese 
Betriebsänderungen jedoch schon vorbereiten und rechtlich absichern. Er kann vor der 
Betriebsveräußerung die erforderlichen Kündigungen aussprechen und einen 
Interessenausgleich mit dem Betriebsrat herbeiführen. Die durch Rechtsnormen eines 
Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung geregelten Rechte und Pflichten werden 
Inhalt des Arbeitsvertrages. Sie sind daher auch für den Erwerber des neuen Betriebes oder 
neuen Kapitalgeber verbindlich.  
 
 
17. Welche Wirkungen haben ein Sozialplan und ein Verwaltersozialplan? 

 
Der Sozialplan ist eine Einigung über den Ausgleich oder die Milderung wirtschaftlicher 
Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der geplanten Betriebsänderungen entstehen. In 
einem Sozialplan dürfen weder rückständige Lohnforderungen erlassen werden noch dürfen 
Lohnkürzungen für die Zukunft vereinbart werden. Ein Sozialplan, der innerhalb von drei 
Monaten vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgestellt wurde, kann vom 
Insolvenzverwalter und vom Betriebsrat widerrufen werden. Wenn aufgrund des Sozialplans 
schon Leistungen erbracht wurden, können diese im Falle des Widerrufs nicht 
zurückverlangt werden. Solche Leistungen können dann nur in einem nach Eröffnung 
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abzuschließenden Sozialplan bis zur Höhe von zweieinhalb Monatsverdiensten 
berücksichtigt werden. Nicht ausgeschlossen ist die Möglichkeit, Zahlungen aufgrund eines 
Sozialplans vor Eröffnung des Verfahrens anzufechten. 
 
Plant der Insolvenzverwalter eine Betriebsänderung, beispielsweise einen Verkauf oder 
Teilverkauf, so hat der Betriebsrat ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht zur Aufstellung 
eines Sozialplanes, wenn den Arbeitnehmern aus der Betriebsänderung Nachteile entstehen 
können. Dies ist unabhängig davon, ob bereits ein Interessenausgleich versucht, 
abgeschlossen, gescheitert oder unterblieben ist. Es reicht aus, dass den Arbeitnehmern 
Nachteile entstehen können. Daher kann der Abschluss eines Sozialplanes nicht verweigert 
werden, weil den Arbeitnehmern tatsächlich keine Nachteile entstehen. Wirtschaftliche 
Nachteile können zum Beispiel dann gegeben sein, wenn Kündigungen ausgesprochen 
werden, bei Verlust des Kündigungsschutzes, Erschwerungen bei der Arbeitssuche, 
schlechterer Bezahlung, Arbeitserschwerungen etc. Es ist jedoch möglich, solche 
Arbeitnehmer, die aufgrund der Betriebsänderung keine Nachteile erleiden können, nicht in 
den Sozialplan einzubeziehen. Dies trifft nur auf Arbeitnehmer zu, denen aus personen- oder 
verhaltensbedingten Gründen gekündigt wurde. 
 
Der Sozialplan wirkt wie eine Betriebsvereinbarung. Die Arbeitnehmer haben aus dem 
Sozialplan unmittelbare Rechtsansprüche. Der Sozialplan kann unmittelbar zwischen dem 
Insolvenzverwalter und dem Betriebsrat geschlossen werden. Er kann aber auch vor der 
Einigungsstelle abgeschlossen werden oder auf einem Spruch der Einigungsstelle beruhen.  
 
 
18. Habe ich Anspruch auf ein Zwischenzeugnis? 

 
Grundsätzlich hat während des Arbeitsverhältnisses der Arbeitnehmer einen Anspruch auf 
ein Zwischenzeugnis, wenn er hieran ein berechtigtes Interesse hat. Ein berechtigtes 
Interesse liegt vor: bei Änderungen im Arbeitsverhältnis, bei betrieblichen Veränderungen 
(Versetzung  in einen anderen Bereich, Übernahme einer anderen Tätigkeit, Wechsel des 
Vorgesetzten, bereits bei drohender Insolvenz des Unternehmens,  Betriebsübergang, 
Personalabbaupläne, angekündigte Kündigung des Arbeitsverhältnisses), bei persönlichen 
Veränderungen ( Be-werbung bei einem anderen Arbeitgeber), zur Vorlage bei Banken, 
Behörden oder für Fortbildungsmaßnahmen. 
 
Ein Arbeitnehmer kann daher auch für die Zeit vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein 
Zeugnis über Führung und Leistung vom Insolvenzverwalter verlangen, wenn dieser den 
Betrieb nach Insolvenzeröffnung weiterführt  
 
 
19. Was ist eine Transfergesellschaft (TG) ? 

 
Eine Transfergesellschaft ist eine eigene Firma, die gegründet wird, damit Angestellte eines 
Unternehmens sozialverträglich in neue Beschäftigungsverhältnisse vermittelt werden 
können. Durch die TG können Kündigungen vermieden werden und der Arbeitnehmer kann 
bis zu ein Jahr „weiter arbeiten” bzw. sich gezielt für eine Vermittlung an einen neuen 
Arbeitgeber weiterbilden. Auf jeden Fall wird der Beginn der Arbeitslosigkeit um bis zu einem 
Jahr nach hinten verschoben, ohne die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes zu 
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beeinflussen. Der Wechsel in eine TG ist für den Arbeitnehmer freiwillig, er unterzeichnet 
einen sogenannten Aufhebungsvertrag mit seinem bisherigen Arbeitgeber und einen 
befristeten Arbeitsvertrag (bis zu 12 Monate) mit der TG. Die TG ist meist auf ein Jahr 
beschränkt, in diesem Zeitraum versucht die TG zu erreichen ein Profiling der 
Transferkurzarbeiter (üblicherweise schon vor Eintritt in die TG), eine Qualifizierung der 
Transferkurzarbeiter mit dem Ziel die Vermittlungschancen zu erhöhen, eine Vermittlung der 
Transferkurzarbeiter in neue Beschäftigungsverhältnisse. Die TG wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit errichtet. 
 
Bezahlt werden Arbeitnehmer über das sogenannte Transferkurzarbeitergeld. 
Die Bundesagentur für Arbeit zahlt das Transferkurzarbeitergeld auf Antrag der 
Transfergesellschaft aus. Sozialversicherungsrechtlich besteht weiterhin ein 
Beschäftigungsverhältnis und die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wird 
nicht gekürzt durch den Bezug von Transferkurzarbeitergeld. Der Zeitraum des 
Bezuges von Arbeitslosengeld verschiebt sich also um die Zeit in der TG. Die 
Höhe des Transferkurzarbeitergeldes orientiert sich an der Höhe des 
Kurzarbeitergeldes und beträgt ca. 60% bei Kinderlosen und ca.67% bei Eltern 
vom Bruttolohn. Sehr oft wird jedoch dieser Betrag auf 80 -100% vom 
entlassenden Unternehmen aufgestockt, um den Angestellten einen Anreiz für 
einen Wechsel zu geben. 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis:  
Der Inhalt ist nach besten Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der in ihm behandelten Materie machen es jedoch erforderlich, Haftung 
und Gewähr auszuschließen.  
 


